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In Teil II Nr. 34, ausgegeben am 5. August 1959, sind veröffentlicht: Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Abkommens über den Zollwert der Waren (Inkrafttreten für Dänemark). – Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisation über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechles und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen. – Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens Nr. 45 der Internationalen Arbeitsorganisation über die Beschäftigung von Frauen bei Untertagarbeiten in Bergwerken jeder Art. – Bekanntmachung zu dem Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die Anwendung des Überleitungsvertrages im Saarland. – Bekanntmachung zu dem Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die Anwendung des Vertrags über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland, des Finanzvertrags und des Abkommens über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer Mitglieder im Saarland und über die Bedingungen, unter denen die Zuständigkeit der Entschädigungskommission im Saarland beendet wird. – Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Abkommens über deutsche Auslandsschulden (Erstreckung auf Niederländisch Neu-Guinea). – Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Abkommens über deutsche Auslandsschulden (Erstreckung auf die Niederländischen Antillen).
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu §§ 1628 und 1629 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Aus   dem  Urteil   des   Bundesverfassungsgerichts vom 29. Juli 1959 – 1 BvR 205/58 – 1 BvR 332/58 – 1 BvR 333/58 – 1 BvR 367/58 – 1 BvL 27/58 – 1 BvL 100/58 – in den verbundenen Verfahren I. über  Verfassungsbeschwerden  gegen  §§ 1628 und 1629 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung des Gleichberechtigungsgesetzes vom 18. Juni 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 608), II. wegen    verfassungsrechtlicher    Prüfung    des § 1629 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der  Fassung  des  Gleichberechtigungsgesetzes vom 18. Juni 1957 auf Antrag
der Amtsgerichte Köln und Bensberg
wird gemäß § 31 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht  in  der  Fassung  des  Ge-
setzes vom 26. Juni  1959  (Bundesgesetzbl. I S. 297) nachfolgend der Entscheidungssatz veröffentlicht:
§ 1628 und § 1629 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung des Gleichberechtigungsgesetzes vom 18. Juni 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 609) sind nichtig.
Der vorstehende Entscheidungssatz hat gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht Gesetzeskraft.
Bonn, den 5. August 1959.
Der Bundesminister der Justiz
In Vertretung
Strauß


